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Öffentliche Sitzung des Technischen und Umweltausschusses                                                 
am 11. November 2024 

 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 
Der Vorsitzende setzt TOP 2 auf Bitte der FDP-Fraktion zu Beginn der Sitzung von der Tages-
ordnung ab. 
 

1. Stellvertretungen im Ausschussvorsitz; 
Wahl einer 1. und 2. Stellvertretung 

   
 Beschluss 1 (20 Ja- Stimmen, 2 Enthaltungen): 

Der Technische und Umweltausschuss wählt aus seiner Mitte 

1. Kreisrat Kossmehl als ersten stellvertretenden Ausschussvorsitzenden. 

 

Hinweis: 

Assistenz bei der Auszählung der Stimmzettel: Kreisräte Schrott und Zähringer. 

 

Beschluss 2 (20 Ja- Stimmen, 1 Gegenstimme, 1 Enthaltung): 

Der Technische und Umweltausschuss wählt aus seiner Mitte 

2. Kreisrat Prof. Dr. Luick als zweiten stellvertretenden Ausschussvorsitzenden. 

 

Hinweis: 

Assistenz bei der Auszählung der Stimmzettel: Kreisrätinnen Dr. Kreitmeier und Vögt. 

 

2. Freiflächenphotovoltaikpark über dem B33-Tunnel Röhrenberg Allensbach; 
Antrag der FDP - Fraktion 

   
 Beschluss: 

Entfällt. 

 

Der Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung vertagt. 

 

3. Erfahrungsbericht HVO - Regionalbusverkehr; 
Antrag der FDP-Fraktion 

   
 Beschluss: 

Entfällt. 
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Hinweise: 

Kreisrat Prof. Dr. Luick äußert Bedenken hinsichtlich der Sinnhaftigkeit des Einsatzes 
von HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).  

Kreisrat Faden bittet die Verwaltung, die geäußerten Bedenken zu prüfen, und den 
Verwaltungs- und Finanzausschuss in der nächsten Sitzung entsprechend zu informie-
ren.  

Kreisrat Schrott bittet die Verwaltung, eine Einschätzung des Umweltbundesamts ein-
zuholen 

Der Vorsitzende sichert zu, das Thema mit einem entsprechenden Vorschlag in der 
nächsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses einzubringen. 

 

4. Vorberatung Haushaltsplan 2025; 
Teilhaushalt 1 - Investitionen im Hochbau und Planung für die Unterhaltung der Ge-
bäude und baulichen Anlagen des Landkreises 

   
 Empfehlungsbeschluss 1 an den Kreistag - Antrag Kreisrat Schmid (Mehrheitliche     

Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, 4 Gegenstimmen): 

Der Ansatz „Kiosk an der Mettnau-Schule“ in Höhe von 220.000 EUR in 2025 wird 
aus dem Haushalt herausgenommen. 

 

Empfehlungsbeschluss 2 an den Kreistag (einstimmig, 1 Enthaltung): 

1. Dem Ansatz für den Bauunterhalt an den Liegenschaften des Landkreises (Schu-
len und Dienstgebäude) in Höhe von 4.875.000 EUR sowie einem Ansatz in Höhe 
von 2.122.000 EUR für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
im Bereich Asyl wie im Entwurf des Teilhaushaltes 1 (Haushalt 2025, Ergebnis-
haushalt) für den Bereich 1.12 Hochbau und Gebäudemanagement veran-
schlagt, wird zugestimmt (insgesamt 6.997.000 EUR). 

2. Weitere 886.000 EUR wurden für die geförderten Sanierungsmaßnahmen an der 
Haldenwang-Schule Singen über die Änderungsliste eingebracht; dem stehen Er-
träge durch Fördermittel in gleicher Höhe gegenüber.  

3. Dem Ansatz für Investitionen in bauliche Maßnahmen (ohne Neubaumaßnah-
men) im Bereich der Schulen und Dienstgebäude in Höhe von 4.005.000 EUR 
sowie für Investitionen im Bereich Asyl in Höhe von 500.000 EUR wie im Entwurf 
des Teilhaushaltes 1 (Haushalt 2025, Finanzhaushalt) für den Bereich 1.12 Hoch-
bau und Gebäudemanagement veranschlagt, wird zugestimmt. 

 

Über die Änderungsliste werden im Jahr 2025 weitere Mittel für Baumaßnah-
men in Höhe von 150.000 EUR eingeplant. 

 

5. Vorberatung Haushaltsplan 2025; 
Teilhaushalt 5 - Umwelt, Infrastruktur und Wirtschaft; Budget 5.10 Klimaschutz-
management 
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 Empfehlungsbeschluss (einstimmig, 2 Enthaltungen): 

Dem Entwurf des Teilhaushaltes 5, Budget 5.10 Klimaschutzmanagement (Produkt 
56.10.07), wird zugestimmt. 

 

6. Haushaltsplanentwurf 2025; 
Priorisierung der Investitionsmaßnahmen 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Die Investitionsmaßnahmen wurden hinsichtlich ihrer Dringlichkeit und Machbarkeit 
überprüft. Der von der Verwaltung vorgeschlagenen Priorisierung wird gefolgt und 
die Maßnahmen werden wie bisher vorgesehen und in der Drucksachen-Nummer 
2024/311/1 erläutert angegangen. Die Maßnahme „Parkraumbewirtschaftung“ wird 
nicht durchgeführt. 

 

7. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
  

7.1. Ersteigerung Grundstück Bücklestraße, Konstanz 
   
 Herr Nops teilt mit, dass der Landkreis Konstanz beim Versteigerungstermin für ein 

Grundstück in der Bücklestraße in Konstanz, wie vom Kreistag beauftragt, ein Angebot 
abgegeben und den Zuschlag erhalten hat. 

Über den weiteren Verlauf wird zeitnah berichtet. 

 

8. Aufgaben des Betriebsausschusses "Abfallwirtschaftsbetriebs Landkreis Konstanz" 
  

8.1. Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz"; 
Wirtschafts- und Finanzplan 2025 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Der in der Sitzung des Technischen und Umweltausschuss am 20. Juni 2022 be-
schlossene„kw-Vermerk“ (künftig wegfallend) in der Stellenübersicht wird auf-
gehoben. 

2. Der Wirtschafts- und Finanzplan 2025 des Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb 
Landkreis Konstanz“ wird gemäß Anlage zur Sitzungsvorlage beschlossen. 

 

8.2. Beitritt zum Verband kommunaler Unternehmen e. V. 
   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Dem Beitritt des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Konstanz“ als 
Mitglied zum Verband Kommunaler Unternehmen e. V. ab 1. Januar 2025 wird ge-
mäß Anlage zur Sitzungsvorlage zugestimmt. 
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8.3. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
   
 Auf Nachfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung. 

 

9. Aufgaben des Betriebsausschusses "EVU seehäsle" 
  

9.1. Eigenbetrieb "EVU seehäsle"; 
Anpassung der Betriebssatzung 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Der Eigenbetrieb „EVU seehäsle“ wird ab 1. Januar 2025 unter dem Namen „EIU 
seehäsle“ geführt. 

2. Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs erfolgt weiterhin nach den Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuches (HGB). 

3. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „EIU seehäsle“ wird gemäß ANLAGE 
beschlossen. 

 

9.2. Eigenbetrieb "EVU seehäsle"; 
Jahresabschluss 2023 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs EVU seehäsle wird für das Wirtschaftsjahr 
2023 wie folgt festgestellt:  

Bilanzsumme:            2.590.899,31 EUR 

Davon entfallen auf der Aktivseite auf 

 das Anlagevermögen:                                    663.987,30 EUR 

 das Umlaufvermögen:                                  1.926.912,01 EUR 

Davon entfallen auf der Passivseite auf 

 das Eigenkapital:                                         969.746,44 EUR 

 Ertragszuschüsse:                                                118.617,48 EUR 

 Rückstellungen:                                                    95.246,58 EUR 

 Verbindlichkeiten:                                    1.407.288,81 EUR 

Jahresverlust:             1.178.009,74 EUR 

Summe der ERTRÄGE:               2.787.898,04 EUR 

Summe der AUFWENDUNGEN:           3.965.907,78 EUR 

2. Der Jahresverlust von rund 1.178.000 EUR wird aus der Rücklage gedeckt. 

       Die Betriebsleitung wird entlastet. 
 

Hinweis: 

Der Vorsitzende merkt an, dass im Beschluss beim nächsten Mal auf die Aufstellung im 
Jahresabschluss verwiesen wird. 
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9.3. Eigenbetrieb "EVU seehäsle"; 
Angebot Infrastrukturleistungen - Abschluss Infrastrukturvertrag ab Dezember 2024 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Zur europaweiten Ausschreibung der Infrastrukturleistungen für die Betreuung der 
seehäsle-Strecke Stahringen – Stockach ab Dezember 2024 liegt ein Angebot der 
SWEG Schienenwege GmbH vor. Die Verwaltung empfiehlt das Angebot anzuneh-
men und den Zuschlag der SWEG Schienenwege GmbH zu erteilen. 

 

9.4. Eigenbetrieb "EVU seehäsle"; 
Wirtschaftsplan 2025 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „EIU seehäsle“ wird wie folgt festge-
setzt: 

1. Erfolgsplan:  

Erträge                   1.048.600 EUR 

Aufwendungen                  1.392.250 EUR 

Voraussichtlicher Verlust        343.650 EUR 

2. Liquiditätsplan: 

Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit      309.550 EUR 

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit     980.000 EUR 

Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit            1.287.337 EUR 

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen:                                             0 EUR 

4. Höchstbetrag der Kassenkredite:                                                                   500.000 EUR 

 

9.5. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
   
 Auf Nachfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung. 
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